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§ 2 
(1) Der Arbeitgeber hat in den Lohnunterlagen folgende Angaben über den Beschäftigten 
aufzunehmen: 
.... 
4b. das Wertguthaben aus flexibler Arbeitszeit einschließlich der Änderungen (Zu- und 
Abgänge), den Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift sowie den Abrechnungsmonat für 
jede Änderung; besondere Aufzeichnungen über beitragspflichtige Arbeitsentgelte sind 
entbehrlich, soweit das Wertguthaben 250 Stunden Freistellung von der Arbeitsleistung nicht 
überschreitet; bei auf Dritte übertragenen Wertguthaben sind diese beim Dritten zu 
kennzeichnen. 
 


